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Die vorliegende Broschüre soll Sie 
beim Anschluss Ihres Gebäudes 
an das Erdgasversorgungsnetz 
von Creos unterstützen.

Ihr Installateur ist gerne bereit, 
mit Ihnen die verschiedenen 
technischen Fragen zu 
besprechen. Zögern Sie daher 
nicht, sich vor Baubeginn mit ihm 
in Verbindung zu setzen.

Der Tabelle auf Seite 4 können 
Sie entnehmen, ob Ihre Gemeinde 
an die Erdgasversorgung 
angeschlossen ist.

Für weiterführende Informationen 
wählen Sie bitte folgende 
Telefonnummer: 2624-2624, oder 
sehen Sie auf der Internetseite 
von Creos unter creos.net, Rubrik 
Erdgas, nach.

Ihr Erdgasanschluss
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Die Gemeinden / 
Ortschaften die von Creos 
mit Erdgas versorgt sind

1. Einreichen  
Ihres Antrages
Wenn Sie an das Erdgasnetz von 
Creos angeschlossen werden 
möchten, schicken Sie einfach das 
Formular “Antrag zum Anschluss 
an das Erdgasversorgungsnetz„ 
ausgefüllt an uns zurück, das sie 
auf der Internetseite von Creos, 
unter creos.net, Rubrik Erdgas, 
herunterladen können. Sie 
können sich aber auch unter der 
Telefonnummer 2624-2624 mit 
uns in Verbindung setzen oder 
sich an Ihre Gemeinde wenden.

Folgend aufgeführte Dokumente 
müssen Ihrem Antrag beigefügt 
werden: 

• �Vollständige Baugenehmigung 

• �Katasterplanauszug min. 1:2500

• �Lageplan mit Grundriss min. 
1:500

• �Grundriss des Kellers bei einem 
Einfamilienhaus, Pläne des 
technischen Anschlussraums 
sowie Pläne der Untergeschosse 
und einen Gebäudequerschnitt 
im Fall eines Mehrfamilienhauses.

• �Vom Bauamt / der 
Bauaufsichtsbehörde 
ausgestelltes Zertifikat (Certificat 
gaz) (für Anschlüsse auf dem 
Gebiet der Stadt Luxemburg).

• �Sofern die Anschlussleitung 
Grundstücke Dritter bzw. 
Grundstücke durchquert, 
die sich nicht im 
ausschließlichen Eigentum 
des Antragstellers befinden 
(Gemeinschaftseigentum), 
ist Creos der Nachweis eines 
Dienstbarkeitsrechts vorzulegen.

In 6 Schritten  
zum Gasanschluss

Bous, Contern, Dalheim, Frisange, Leudelange, Mondorf/Bains, Remich, Sandweiler, 
Schengen, Schuttrange, Waldbredimus, Weiler-la-Tour

Bertrange, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Lintgen, Lorentzweiler, Mamer, Steinfort

Bettendorf, Bissen, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Esch-sur-Sûre, Ettelbruck, Feulen, 
Grosbous, Lentzweiler Z.I., Mersch, Mertzig, Schieren, Wiltz, Winseler

Betzdorf, Biwer, Echternach Z.I., Findel, Grevenmacher, Mertert, Niederanven, Steinsel, 
Walferdange, Rodenbourg (Junglinster)

Alzingen, Fentange, Hesperange, Howald, Itzig, Strassen, Luxembourg-Ville
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Wichtig!
Die Abteilung “Gas„ von Creos 
ist lediglich für den Anschluss 
Ihres Gebäudes an das 
Erdgasnetz verantwortlich.

Die Erdarbeiten müssen 
vom Bauleiter und vom 
Antragsteller veranlasst 
werden.

Die Anschlussarbeiten an der 
Inneninstallation sowie die 
Verlegung der Gasleitungen 
im Gebäudeinneren 
müssen in Luxemburg 
von einem zugelassenen 
Installateurunternehmen 
ausgeführt werden. Dieser 
kümmert sich auch um 
sämtliche Formalitäten im 
Zusammenhang mit der 
Genehmigung, Kontrolle 
und Inbetriebsetzung der 
Installation.

Auf der Internetseite der 
Féderation des Artisans  
(fda.lu – Guide de la 
Construction) finden Sie 
umfangreiche Liste mit in 
Luxemburg zugelassen 
Installateurbetrieben.

Auf den Plänen muss Ihr 
Bauvorhaben eindeutig erkennbar 
sein. Bei Mehrfamilienhäusern 
muss der Standort des 
Zählerraums auf dem Lageplan 
mit Grundriss angegeben sein, 
mit den Maßen des technischen 
Raumes.

2. Festlegen  
und Vereinbaren  
der Modalitäten
Nach Annahme Ihres Antrages 
müssen sie einen Vor-Ort-Termin 
mit Creos vereinbaren um die 
Modalitäten der durchzuführenden 
Anschlussarbeiten zu ermitteln. Bei 
diesem Vor-Ort-Termin vereinbart 
der Creos Mitarbeiter einen 
Termin für die Durchführung der 
beauftragten Anschlussarbeiten 
und gibt Ihnen Anweisungen zu 
den erforderlichen vorbereitenden 
Bauarbeiten. Weiterhin überreicht 
er Ihnen den Netzanschlussvertrag 
und den Auftrag. 

Ihre Anwesenheit ist bei diesem 
Vor-Ort-Termin efordert.

3. Durchführen  
der Anschlussarbeiten
Sie sind verantwortlich 
für die Durchführung der 
Vorbereitungsarbeiten für den 
Anschluss. Diese Erdarbeiten 
müssen gemäß unseren 
Anweisungen und entsprechend 
den geltenden Bedingungen für 
die Verlegung von Gasleitungen 

von Creos erfolgen.

Die erforderlichen 
Genehmigungen zur Durführung 
der Arbeiten im öffentlichen 
Raum, müssen vor Beginn der 
Arbeiten eingeholt werden.

Creos führt den Anschluss an 
das Erdgasversorgungsnetz zu 
dem mit Ihrem Bauunternehmer 
vereinbarten Zeitpunkt durch. 
Die Anschlussarbeiten gelten mit 
der Einführung des Anschlusses 
ins Gebäude und dem Anbringen 
des Hauptabsperrhahns als 
abgeschlossen.

Für die Durchführung der 
Bauarbeiten ist der Einsatz 
eines Alugaz-zertifizierten 
Tiefbauunternehmens erforderlich.

4. Durchführen  
der Gasinstallation
Vor den Installationsarbeiten 
in Ihrem Gebäude muss Ihr 
Installateur Creos durch 
Ausfüllen eines Alugaz-
Formulars, die Aufnahme der 
Gasinstallationsarbeiten mitteilen.
Die Gasinstallation darf nur 
durch ein zugelassenes 
Installateurunternehmen erfolgen.

5. Mitteilung über 
den Abschluss der 
Installationsarbeiten
Nach Abschluss der Arbeiten 
an der Gasinstallation in Ihrem 
Gebäude muss Ihr Installateur 

Creos mitteilen, dass er seine 
Arbeiten abgeschlossen hat, 
und einen Termin mit Creos 
für die Installation des Zählers 
vereinbaren.

Sie erhalten dann von Creos die 
Netzzugangsverträge.

Sie sind verantwortlich dafür zu 
sorgen, dass die Bauarbeiten in 
Verbindung mit dem Gasanschluss 
vor dem Termin für die 
Zählerinstallation abgeschlossen 
sind, das heißt, dass unter 
anderem der Leitungsgraben 
fachgerecht verschlossen ist, 
die Mauerdurchbrüche der 
Hausanschlüsse versiegelt sind, 
u.s.w.

6. Durchführen  
der Zählerinstallation
Der Installateur muss 
die vorschriftsmäßige 
Installation durch Ausfüllen 
und Unterzeichnen des 
(Konformitätszertifikates) 
bestätigen. Vor der Installation 
des Zählers überprüft der Creos-
Mitarbeiter ob die Gasinstallation 
vorschriftsmäßig installiert 
wurde und führt dann die 
Zählerinstallation durch.

Bitte beachten Sie, dass bei 
der Installation des Zählers die 
Anwesenheit Ihres Installateurs 
erforderlich ist.

Sollten Sie den Netzzugangsvertrag 
nicht zuvor ausgefüllt unterschrieben 
an Creos zurückgesendet haben, 

ist ebenfalls Ihre Anwesenheit 
erforderlich, andernfalls 
müssen Sie einer Person Ihres 
Vertrauens eine Vollmacht 
erteilen. Eine Vorlage zu einem 
Vollmachtschreiben, finden Sie auf 
unserer Internet Seite creos.net.
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1. Die Anschlüsse
Alle Anschlussarbeiten (Gas, 
Strom, Telefon, Wasser, 
Gemeinschaftsantenne, aber 
auch alle Leerrohre) müssen 
wasserdicht und gasdicht ins Haus 
eingeführt werden, damit im Falle 
eines Leitungsdefektes in der 
Außenleitung das Gas nicht ins 
Gebäudeinnere dringen kann.

4. Die Geräte
In Luxemburg müssen alle 
Gasgeräte den geltenden 
Vorschriften entsprechen und 
das CE-Prüfzeichen sowie die 
Prüfzeichen der Klassen ‚2H‘, ‚2E‘, 
‚2N‘, ‚2R‘, ‚2ELL‘ aufweisen. Geräte 
der Klassen ‚2E(S)B‘, ‚2Esi‘, ‚2E+‘ 
sind nicht zugelassen.

5. Die Abrechnung Ihres 
Gasanschlusses
Die Anschlusskosten (mit 
Ausnahme der Erdarbeiten) sind 
sowohl vom Durchmesser als auch 
von der Länge der zu Ihrem Haus 
führenden Versorgungsleitungen 
abhängig. Die gültigen Tarife 
können auf der Internetseite 
von Creos unter creos.net, oder 
auf den Antragsformular zum 
Gasanschluss eingesehen werden.

Die Anschlussarbeiten und die 
Zählerinstallation werden separat 
in Rechnung gestellt.

2. Der Hauptabsperrhahn
Am Netzanschlusspunkt ins Haus 
muss ein Haupthahn installiert 
werden, mit dem die Gaszufuhr 
für das gesamte Gebäude 
abgesperrt werden kann. Bei 
extremer Hitze, z.B. im Brandfall, 
wird die Gaszufuhr automatisch 
unterbrochen. 

3. Die Leitungen
Bei einer Installation im 
Gebäudeinneren darf nur amtlich 
zugelassenes Material verwendet 
werden. Gasleitungen innerhalb 
des Hauses sollten vorzugsweise 
auf den Wänden angebracht 
werden.

Für die Instandhaltungs- und 
Wartungsarbeiten dürfen nur 
in Luxemburg zugelassene 
Installateurunternehmen 
beauftragt werden. Bevor 
Arbeiten an der Gasanlage 
durchgeführt werden ist der 
Netzbetreiber in jedem Fall zu 
informieren. Das Großherzogliche 
Reglement setzt den 
Anlagenbetreiber in die Pflicht 
die Anlage und die Gerätschaften 
alle 4 Jahre einer Revision zu 
unterziehen.

Was Sie bei Ihrem  
Gasanschluss beachten sollten
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Freie Wahl 
des Erdgas-
lieferanten
Nach Fertigstellung der 
Installation können Sie Ihren 
Erdgaslieferanten frei wählen.

Es ist möglich, den 
Erdgasanbieter zu wechseln, 
nicht aber den Netzbetreiber, 
da lediglich ein Anschluss an 
das bestehende Netz möglich 
ist. Konkret bedeutet dies, 
dass Ihr Ansprechpartner bei 
technischen Problemen immer 
Creos ist – unabhängig von Ihrem 
Erdgaslieferanten.

Bei Notfällen oder bei Arbeiten 
am Netz ist ausschließlich Creos 
für Sie zuständig.

Alle Anschlussinformationen finden Sie auf unserer 
Internetseite creos.net

Kontakt
Creos Luxembourg S.A.
L-2084 Luxembourg  

Tel: 2624-2624
connections@creos.net


